
 
Kein Abriss der denkmalgeschützten Wohnanlage in der Fallstraße / Zechstraße (auch 
kein Teilabbruch) 
Empfehlung Nr. 20-26 / E 02426 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 06 - Sendling 
am 21.11.2024 
 
Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 15909 
 
Anlagen: 
1. Empfehlung 
2. Lageplan mit Bezirksaufteilung 
 
Beschluss des Bezirksausschusses des 06. Stadtbezirkes - Sendling vom 10.03.2024 
Öffentliche Sitzung 

 
I. Vortrag der Referentin 

Die Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 06 - Sendling hat am 21.11.2024 die 
anliegende Empfehlung Nr. 20-26 / E 02426 (Anlage 1) beschlossen. 

Der o.g. Empfehlung liegt der Erhalt der „Verein für Volkswohnungen-Wohnanlage Fall-
/Zechstr.“ zugrunde. In der Empfehlung wird ausgeführt, dass die Anlage im März 2023 
als Baudenkmal in die Denkmalliste nachgetragen worden sei. Trotz der erkannten 
Denkmaleigenschaft plane der Vorstand des Vereins für Volkswohnungen eG einen 
Teilabriss des Anwesens: Dies gehe aus einem Schreiben des Sozialreferats vom 
September 2024 hervor. Mit der Empfehlung werde beantragt, dass sich das Referat für 
Stadtplanung und Bauordnung sowie das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege 
(BLfD) für den Erhalt des Anwesens einsetzen. 

Da es sich gegenständlich um eine Empfehlung einer Bürgerversammlung handelt, 
muss diese nach Art. 18 Abs. 5 Satz 1 Gemeindeordnung und § 4 Abs. 2 Satz 1 Bürger- 
und Einwohnerversammlungssatzung vom Stadtrat, dem zuständigen beschließenden 
Ausschuss oder dem zuständigen Bezirksausschuss behandelt werden. Zuständig für 
die Entscheidung ist der Bezirksausschuss des 06. Stadtbezirkes - Sendling gemäß § 9 
Abs. 4 Bezirksausschuss-Satzung, da der der Empfehlung zugrunde liegende Sachver-
halt stadtbezirksbezogen ist und dem zuständigen Bezirksausschuss diesbezüglich 
gem. Anlage 1 Nrn. 7.2 und 11.2 der Bezirkssauschuss-Satzung ein Anhörungsrecht zu-
steht. 
 
Der Beschluss des Bezirksausschusses hat gegenüber der Verwaltung lediglich empfeh-
lenden Charakter. 
 
Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung nimmt zur Empfehlung Nr. 20-26 / E 
02426 inhaltlich wie folgt Stellung: 
Die Landeshauptstadt München wurde zur Denkmaleigenschaft der gegenständlichen 
Anwesen (Fallstr. 38 sowie Zechstr. 2, 2a, 4, 6, 6a, 8, 10 und 10a) im Mai 2023 durch 
das für die Denkmalerkennung zuständige BLfD förmlich informiert. Das BLfD wurde be-
reits zuvor im Jahr 2020 um Auskunft hinsichtlich einer bestehenden Denkmaleigen-
schaft gebeten und kam damals hingegen noch zum Ergebnis, dass „auf Grund der von 
außen erkennbaren gravierenden Veränderungen […] eine vertiefende Prüfung der 
Denkmaleigenschaft für die Bauten Zechstraße 2-10a mit Fallstraße 36 nicht angezeigt“ 
sei. Auf Grundlage dieser Aussage plante die Bauherrenschaft eine Neubebauung des 
betroffenen Areals. 
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Die Aufnahme in die Denkmalliste kam zu einem Zeitpunkt, an dem sich der Planungs-
prozess für eine Neubebauung in bereits fortgeschrittenem Stadium befand. Derzeit fin-
den Abstimmungstermine zwischen den beteiligten Fachstellen (BLfD und Heimatpfle-
ger), der Erlaubnis- bzw. Genehmigungsbehörde sowie der Bauherrenschaft statt. Im 
Rahmen dessen stellt die Bewahrung der historischen Bausubstanz der als Baudenkmal 
erkannten Anwesen ein wesentliches Ziel für die Erlaubnis- bzw. Genehmigungsbehörde 
dar. Dennoch kann auf Grund der - in Anbetracht des bereits fortgeschrittenen (und kos-
tenintensiven) Planungsprozesses - späten Denkmalerkenntnis nicht garantiert werden, 
dass die im gegenständlichen Fall bestehenden gewichtigen Belange des Denkmal-
schutzes vollumfänglich durchgesetzt werden können, da die Bauherrenschaft auf die 
ursprüngliche Aussage des BLfD zur Denkmaleigenschaft vertraute. Der Bauherren-
schaft steht es im Übrigen offen, zugunsten der vollständigen Bewahrung der histori-
schen Bausubstanz von dem Vorhaben abzurücken. 

 
Die Erlaubnis- bzw. Genehmigungsbehörde im Referat für Stadtplanung und Bauord-
nung wird unter Beteiligung der entsprechenden Fachstellen bestrebt sein, der Empfeh-
lung Nr. 20-26 / E 02426 der Bürgerversammlung des Stadtbezirkes 06. - Sendling am 
21.11.2024 zu entsprechen.  
 
Dem Korreferenten, Herrn Stadtrat Paul Bickelbacher, und der zuständigen Verwaltungs-
beirätin, Frau Stadträtin Veronika Mirlach, ist ein Abdruck der Sitzungsvorlage zugeleitet 
worden 

 
II. Antrag der Referentin 

Ich beantrage Folgendes: 

1. Von der Sachbehandlung wird Kenntnis genommen: Die Erlaubnis- bzw. 
Genehmigungsbehörde im Referat für Stadtplanung und Bauordnung prüft auch 
weiterhin den Erhalt der gegenständlichen denkmalgeschützten Anwesen Fallstr. 38 
sowie Zechstr. 2, 2a, 4, 6, 6a, 8, 10 und 10a im Rahmen der rechtlichen 
Möglichkeiten und daraus resultierender Verpflichtungen. 
 

2. Die Empfehlung Nr. 20-26 / E 02426 der Bürgerversammlung des 06. Stadtbezirkes 
Sendling am 21.11.2024 ist damit gemäß Art. 18 Abs. 5 Satz 1 Gemeindeordnung 
behandelt. 

 
3. Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle. 

 
 
III. Beschluss  

nach Antrag  

 
 
 

Der Bezirksausschuss des 06. Stadtbezirkes - Sendling 
Der Vorsitzende Die Referentin 
 
 
 
 
 
Markus S. Lutz Prof. Dr. (Univ. Florenz)  
 Elisabeth Merk 
 Stadtbaurätin 
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IV. WV Referat für Stadtplanung und Bauordnung – SG 3 zur weiteren Veranlassung. 

 
Zu V.: 
1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird 

bestätigt. 
 

2. An das Direktorium HA II – BA BA-Geschäftsstelle Süd 
3. An den Bezirksausschuss 06 
4. An das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege (Hofgraben 4, 80539 München) 
5. An das Sozialreferat 
6. An das Direktorium Dokumentationsstelle 
7. An das Direktorium 
8. An das Revisionsamt 
9. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA IV 
10. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – SG 3 

mit der Bitte um Kenntnisnahme. 
 

11. Mit Vorgang zurück zum Referat für Stadtplanung und Bauordnung HA IV/60 V 
zum Vollzug des Beschlusses. 

 
V. Abdruck von I. – IV. 

1. An das Referat 
Es wird gebeten, von der Abänderung des Beschlusses durch den 
Bezirksausschuss Kenntnis zu nehmen; der Beschluss betrifft auch Ihr Referat. 
Es wird um umgehende Mitteilung gebeten, ob der Beschluss aus dortiger Sicht 
vollzogen werden kann. 
 

2. Zurück an das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA IV/Team 
 
Der Beschluss des Referats für Stadtplanung und Bauordnung 
 
 kann vollzogen werden 

 
 kann/soll nicht vollzogen werden (Begründung s. gesondertes Blatt) 

 
VI. An das Direktorium – D-II-BA 

 Der Beschluss des Bezirksausschusses 06 kann vollzogen werden 
 
 Der Beschluss des Bezirksausschusses 06 kann/soll nicht vollzogen werden 

(Begründung siehe Beiblatt) 

 
 ist rechtswidrig (Begründung siehe Beiblatt) 
 
Es wird gebeten, die Entscheidung des Oberbürgermeisters zum weiteren Verfahren 
einzuholen. 

 
Am  
Referat für Stadtplanung und Bauordnung HA IV/60 V 
 
i. A. 
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Erstellungsdatum 24.02.2025

Datenauszug

Erstellt für Maßstab 1:1 000

zur Maßentnahme nur bedingt geeignet

Erstellt mit GeoInfoWeb - geoinfoweb.muenchen.de
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